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Ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität: 
Zwei RegioRadStuttgart-Stationen für Schwaikheim
Zwei Regio-Rad-Stationen mit E-Bikes in Schwaikheim – vorerst eine am Bahnhof 
und eine am Rathaus. Die erste Viertelstunde darf man umsonst fahren,  
nach Ende der Nutzung stellt man das Rad wieder in einer der Stationen ab! 

In der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses 
vom 23.11.2021 beschloss dieser einstimmig die Einführung 
von zunächst zwei RegioRadStuttgart-Stationen in Schwaik-
heim. Bei RegioRadStuttgart handelt es sich um ein Fahrrad- 
und Pedelec-Verleihsystem in der Region Stuttgart. Ziel und 
Idee ist es, ein regionales und möglichst lückenloses Verleih-
system sowohl entlang der Haltepunkte des schienengebun-
denen Personennahverkehrs als auch in der breiten Fläche 
der Region Stuttgart zu schaffen. Es soll ein dichtes Netz an 
Verleihstationen gespannt werden, das für Pendler, Kurz-
streckenfahrer und touristische Freizeitradler gleichermaßen 
attraktiv ist. Zurzeit wird das System in 
über 40 Kommunen mit rund 200 Ver-
leih- und Rückgabestationen angeboten.
In Schwaikheim wird ein Standort am 
Bahnhof und ein weiterer im Bereich 
der Einmündung Schulstraße / Mühl-
bachweg entstehen. Beide Stationen 
werden mit jeweils zwei Fahrrädern und 
drei Pedelecs sowie sechs Abstellplätzen 
ausgestattet. „Wir erhoffen uns dadurch 
eine schnelle, attraktive und nachhaltige 
Verbindung zwischen Ort und Bahnhof, 
aber auch über die Grenzen Schwaik-
heims hinaus“, erklärt Bürgermeisterin 
Dr. Astrid Loff. 
Bereits im Rahmen der Fortschreibung 
des Verkehrsentwicklungsplans in 
Schwaikheim wurde angeregt, zur För-
derung der Radinfrastruktur ein Radleih-
system einzurichten. Diese Anregung 
wird nun umgesetzt. Im Rahmen der 
Förderung "Zwei für eine" des Verbands 

Region Stuttgart übernimmt der Verband Region Stuttgart 
50 Prozent der Gesamtkosten. Die Gemeindeverwaltung 
hat einen entsprechenden Förderantrag gestellt. 
Die Räder stehen für vielfältige Zwecke zur Verfügung - 
sei es für die regelmäßige Fahrt zur Arbeit oder Schule, 
spontane Kurzstrecken oder Freizeitausflüge mit Freunden 
oder der Familie. Die Fahrräder und Pedelecs können ein-
fach über die RegioRadStuttgart-App, mit der polygoCard 
direkt am Rad oder über das Terminal an der Station sowie 
telefonisch entliehen und an jeder beliebigen RegioRad-
Stuttgart-Station zurückgegeben werden. 

 Foto: RegioRadStuttgart

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2.
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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Winnenden
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Winnenden hat in ihrer Sitzung am 22. Dezember 
2021 den Jahresabschluss 2020 nach § 95 b Abs. 1 GemO in 
der von der Geschäftsstelle vorgelegten Fassung festgestellt.

Die Feststellung umfasst:

1.   Die Aufgliederung des Ergebnisses der Haushalts-
rechnung für das Haushaltsjahr 2020 wird wie 
folgt festgestellt:

Gesamtergebnisrechnung:
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 917.861,11 €
Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen 884.838,96 €

Ordentliches Ergebnis 33.022,15 €
Sonderergebnis 0,00 €
Gesamtergebnis 33.022,15 €
Nachrichtlich:
Minderung des Basiskapitals 0,00 €

Gesamtfinanzrechnung:

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.002.751,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 838.776,97 €

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 163.974,03 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit 0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit 0,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 163.974,03 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit 0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit 0,00 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 €

Änderung des Finanzierungsmittelbe-
stands zum Ende des Haushaltsjahres

63.974,03 €

Überschuss/Bedarf an haushaltsunwirk-
samen Einzahlungen und Auszahlungen

0.770,45 €

Veränderung des Bestands an Zahlungs-
mitteln 84.744,48 €

Endbestand an Zahlungsmitteln 1.432.109,93 €

2.   Die Vermögensrechnung / Bilanz des Gemeinde-
verwaltungsverbands Winnenden wird wie folgt 
festgestellt:

Die Vermögensrechnung/Bilanz wird auf 31.12.2020 wie 
folgt festgestellt:
Die Vermögensrechnung zum 31.12.2020 umfasst eine Bi-
lanzsumme von 1.553.201,06 €.

Davon entfallen auf der Aktivseite unter
• Immaterielle Vermögensgegenstände 4.264,17 €
• das Finanzvermögen 1.548.936,89 €
Davon entfallen auf der Passivseite unter
• das Basiskapital 863.531,15 €
• die Rücklagen 615.656,74 €

Für die Nutzer und Nutzerinnen werden alle Räder zu ein-
heitlichen Tarifen angeboten, unabhängig davon, wo die 
Fahrt beginnt oder endet. 
Auch Gewerbetreibende können von diesem Verleihsystem 
profitieren. So können Firmen zum einen selbst eine Station 
erstellen, zum anderen aber auch für ihre Mitarbeitenden 
Tarife abschließen und dieses Angebot in den Fuhrpark in-
tegrieren. 
Das öffentliche Verleihsystem wächst und wächst. Im Rems-
Murr-Kreis gibt es aktuell 11 Stationen in sieben Kommunen 
(Fellbach, Kernen im Remstal, Schorndorf, Urbach, Waib-
lingen, Weinstadt, Winterbach). Sieben weitere Stationen 
kommen zeitnah in Backnang (5), Winnenden (1) und Leu-
tenbach (1) hinzu. Auch Rudersberg und Welzheim planen 
den Beitritt zu RegioRadStuttgart.

Hintergrund:
Die Nutzung von RegioRadStuttgart ist einfach: 
Es bedarf lediglich einer Registrierung auf der Homepage 
www.regioradstuttgart.de, der RegioRadStuttgart-App oder 
per Telefon. 

Anschließend können die RegioRäder und RegioPedelecs an 
jeder Station per polygoCard, App oder Telefon entliehen 
werden und an jeder beliebigen Station wieder zurückge-
geben werden. Mit einer polygoCard erhält man bei jeder 
Fahrt 30 Freiminuten für Fahrräder und 15 Freiminuten für 
Pedelecs geschenkt. Die polygoCard kann kostenlos unter 
www.mypolygo.de bestellt werden.

Ein attraktives Angebot für Pendlerinnen und Pendler bietet 
auch der Übernachttarif. Zwischen 18 Uhr und 9 Uhr des 
Folgetages können die RegioRäder und RegioPedelecs für 
nur 1,50 Euro mit der polygoCard oder 2 Euro im Basis- oder 
Light-Tarif mit nach Hause genommen werden. Wer gerne 
mit Freunden unterwegs ist oder ein Teamevent plant, profi-
tiert von der Gruppenbuchungsoption für bis zu 15 RegioRä-
der oder RegioPedelecs. Weitere Informationen rund um das 
RegioRadStuttgart gibt es auf www.regioradstuttgart.de.

Wer zudem Inspirationen für RegioRadStuttgart-Touren 
durch die Region sucht, findet diese auf der Internetseite 
www.stuttgart-tourist.de/radfahren-wandern-stuttgart-
region/regiorad-stuttgart.
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•  die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €
• das Ergebnis des laufenden Jahres 0,00 €
• die Verbindlichkeiten 74.009,17 €
• die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 4,00 €

3.  die Haushaltsrechnung des Jahresabschlusses 2020.

4.  die Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2020.

5.   die Zustimmung zu den Planabweichungen in der 
Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahresabschlus-
ses 2020.

6.   der Beschluss über die Feststellung des Jahresab-
schlusses 2020 ist dem Regierungspräsidium Stutt-
gart als Rechtsaufsichtsbehörde nach § 95 b Abs. 2 
GemO vorzulegen. Die Gemeindeprüfungsanstalt 
ist zu unterrichten.

7.   Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses des 
Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 33.022,15 € wird 
gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. 
§ 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Über-
schüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 
Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO eingestellt.

Wirtschaftsförderung -  
Unternehmen in Schwaikheim  
stellen sich vor
Unternehmen oder Unternehmer in Schwaikheim? 
Stellen Sie sich vor!
Die Gemeinde und der Bund der Selbstständigen starten 
gemeinsam das Projekt „Unternehmen in Schwaikheim 
stellen sich vor“. Hierbei soll monatlich ein in Schwaikheim 
ansässiges Unternehmen im Mitteilungsblatt Schwaikheim 
vorgestellt werden. „Die Unterstützung Schwaikheimer 
Unternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung unserer 
Gemeinde liegt mir sehr am Herzen“, so Bürgermeisterin 
Dr. Loff. Der Bund der Selbstständigen mache sich in dieser 
Hinsicht besonders um die Gemeinde Schwaikheim verdient. 
Die Rathauschefin hat daher beschlossen, hier den Anfang 
zu machen und allen BdS-Unternehmen in Schwaikheim 
die Möglichkeit zu geben, sich und ihre Arbeit vorzustellen 
und somit ihre Sichtbarkeit zu steigern. Auch allen weiteren 
Schwaikheimer Unternehmen und Unternehmern soll diese 
Möglichkeit geboten werden. Sie sind hiermit herzlich einge-
laden, sich im Laufe des Jahres vorzustellen.
Bei Interesse melden Sie sich gerne bei der Gemeindeverwal-
tung unter der E-Mail-Adresse gemeinde@schwaikheim.de.

3G- und FFP2-Maskenpflicht für Besuche 
im Rathaus
Seit Montag, den 3. Januar 2022, dürfen Besucherinnen und 
Besucher das Rathaus nur noch dann betreten, wenn sie zu-
sammen mit dem Personalausweis oder dem Reisepass einen 
3G-Nachweis vorlegen, also geimpft, genesen oder negativ 
getestet sind. Personen, die zu einem Termin ins Rathaus 
kommen, müssen den vollständigen Impfnachweis oder ei-
nen gültigen Genesenennachweis oder den Nachweis über 
einen aktuellen negativen Schnelltest oder PCR-Test schrift-
lich oder in elektronischer Form vorweisen. Selbsttests wer-
den nicht akzeptiert.
Wichtig: Bei Geimpften gilt der „gelbe Impfausweis“ nicht 
mehr, die Vorlage eines elektronischen Zertifikats oder der 
Bestätigung in Papier mit aufgedrucktem QR-Code ist erfor-
derlich.
Darüber hinaus gilt aufgrund der aktuellen Corona-VO des 
Landes Baden-Württemberg eine FFP2-Maskenpflicht für Be-
sucherinnen und Besucher aller kommunaler Einrichtungen.

Rathaus teilgeschlossen:
Das Rathaus ist aktuell nur über den Haupteingang erreich-
bar, alle anderen Zugänge bleiben geschlossen – Termine 
mit den Fachämtern sind grundsätzlich nur noch nach vor-
heriger Anmeldung möglich:
Gerne bearbeiten wir Ihre Anfragen und Anliegen! Auf-
grund des aktuellen Infektionsgeschehens und zur Sicherheit 
unserer Bürgerinnen und Bürger und der Gemeindemitarbei-
tenden bitten wir darum, Anliegen vorwiegend telefonisch 
oder per E-Mail zu klären. Bitte setzen Sie sich dazu mit den 
zuständigen Mitarbeitenden telefonisch oder per E-Mail in 
Verbindung. Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte 
an die Telefonzentrale unter 07195-582-0 oder per E-Mail 
an gemeinde@schwaikheim.de

Bürgerbüro:
Das Bürgerbüro bleibt aktuell „normal“ geöffnet, das heißt 
es muss kein vorheriger Termin vereinbart werden. Um War-
tezeiten zu vermeiden, können Sie aber sehr gerne einen 
individuellen Termin vereinbaren.
Im Wartebereich dürfen sich max. 2 Personen aufhalten, alle 
weiteren Personen müssen leider draußen warten.

Corona:
Bei Fragen rund um Corona sind wir telefonisch unter 
07195-582-66 oder unter 07195-582-14 oder per Mail un-
ter corona-kontakt@schwaikheim.de erreichbar.

Rückblick Wunschbaumaktion 2021
Auch dieses Jahr konnten sich Kinder über in Erfüllung ge-
brachte Wünsche an Heiligabend freuen. Die Wunschbau-
maktion hat insgesamt 25 Kindern ein Funkeln in die Augen 
und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, als sie an Weihnach-
ten ihren sehnlichsten Wunsch unter dem Christbaum aus-
packten. Dank den mitwirkenden Bürgerinnen und Bürgern 
konnten all diese Wünsche in Erfüllung gehen. 

Die Gemeinde bedankt sich für die Spenden an die Bürger-
stiftung und die zahlreiche Unterstützung und Bereitschaft 
an dieser Aktion mitzuwirken.

Spielplatz Ecke Buchenstraße/ 
Blumenstraße/Ahornweg  
wieder ganztägig zugänglich
Der Spielplatz Ecke Buchenstraße/Blumenstraße/Ahornweg 
kann ab sofort wieder ganztägig von der Öffentlichkeit ge-
nutzt werden. Bislang wurde dieser aufgrund der Umgestal-
tungsarbeiten des Außenbereichs des Paula-Korell-Kinder-
hauses montags bis freitags vom Kindergarten genutzt. 

Da die Arbeiten nun abgeschlossen sind, ist der Spielplatz 
wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Bitte an alle Landwirte  
in Schwaikheim und Umgebung 

Aktuell kommt es leider häufig vor, dass nach dem Um-
pflügen von Feldern große Erdhaufen auf den Feldwe-
gen liegen bleiben.
Wir möchten darum bitten, dass diese zurück auf das 
Feld gebracht werden, da manche der Feldwege auch 
von PKWs sicher befahrbar sein müssen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Schuster, Jennifer
Rechteck
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Übersicht Hundetütenspender Gemeinde Schwaikheim

N
Übersicht Hundetütenspender der Gemeinde Schwaikheim

Standorte der Hundetütenspender

Gewann Entenbach

Feldweg Weilerstraße

Kreuzung Verlängerung 
Seestr./Leintelstr.

Verlängerung Schönbühlstraße

Spielplatz Ententeich

Feldweg Fußballplatz (Badstraße)

Fahrradstation am Zipfelbach 
(Feldweg Richtung Winnenden)

Feldweg Richtung Winnenden 
abgehend von Tribergle

Feldweg abgehend von Kelterstraße

Weg an Lärmschutzwand Heiße 
Klinge

Erbachlinde

Sängergärten

Max-Eyth-Straße

Achtung Hundebesitzer

Leider gehen bei der Gemeindeverwaltung vermehrt Be-
schwerden über auf dem Gehweg liegen gelassene Hin-
terlassenschaften von Hunden ein. Hier die Bitte und Auf-
forderung an alle Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen 
ihrer Pflicht, die Hinterlassenschaften des Hundes zu ent-
fernen, nachzukommen. 

Bei einem Verstoß kann dies mit einem Bußgeld geahndet 
werden. In Schwaikheim gibt es mehrere Standorte, an 
welchen „Hundetüten“ kostenfrei mitgenommen werden 
können. Bitte nutzen Sie diese, um die Hinterlassenschaf-
ten aufzusammeln und sie dann in einem Mülleimer zu 
entsorgen.

Landesfamilienpass - Gutscheinheft 2022 erhältlich

Mit dem Landesfamilienpass und den dazugehörigen Gut-
scheinkarten können Familien im Jahr 2022 kostenlos oder 
zu einem ermäßigten Eintritt diverse Sehenswürdigkeiten 
(Museen, Schlösser, Gärten) in Baden-Württemberg besu-
chen. Dazu gehören zum Beispiel der Erlebnispark Trips-
drill, das Porsche-Museum und die Wilhelma in Stuttgart, 
das Technomuseum in Mannheim oder der Europa-Park 
in Rust. Eine Liste aller beteiligten Einrichtungen finden 
Sie auch im Internet unter www.sozialministerium-bw.de. 
Einen Landesfamilienpass erhalten: Familien mit mindes-
tens drei kindergeldberechtigten Kindern, die mit ihren 
Eltern in häuslicher Gemeinschaft an einem gemeinsamen 
Hauptwohnsitz leben, Familien mit nur einem Elternteil, 
die mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind 
in häuslicher Gemeinschaft leben, Familien mit einem 
kindergeldberechtigten schwer behinderten Kind (ab 50 
Prozent Schwerbehinderung) sowie Familien, die Hartz IV- 
oder kinderzuschlagsberechtigt sind und die mit ein oder 
zwei kindergeldberechtigenden Kindern in häuslicher Ge-
meinschaft leben und Familien, die Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit 
mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. 
Die Voraussetzungen für den Erhalt des Landesfamilien-
passes müssen durch Vorlage entsprechender Leistungsbe-
scheide nachgewiesen werden. 

Aufgrund der fortdauernden Coronalage gibt es bei zahl-
reichen Kooperationspartnern Einschränkungen für einen 
Besuch. Vereinzelt ist ein Besuch derzeit nicht möglich. Bit-
te informieren Sie sich vor einem Besuch auf der Homepage 
des Anbieters, ob und in welcher Form das gewünschte 
Freizeitangebot genutzt werden kann und welche Hygien-
emaßnahmen zu beachten sind. Einige Angebote können 
derzeit auch nur nach vorheriger Online-Buchung besucht 
werden. 

Sie können den Landesfamilienpass persönlich beim 
Bürgerbüro der Gemeinde Schwaikheim, Marktplatz 
2-4, beantragen. Mit der Ausstellung des Passes er-
halten Sie auch die Gutscheinkarte für das laufende 
Kalenderjahr.
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Winterdienst:  
Auch die Bürger sind in der Pflicht
Wenn es schneit oder sich auf Fußgängerwegen Glätte 
bildet, sind auch die Anwohner gefordert
Zum Winterdienst verpflichtet sind die Straßenanlieger (z. B. 
Eigentümer, Mieter oder Pächter) von Immobilien und Grund-
stücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt 
oder einen Zugang haben. Als Straßenanlieger gelten auch 
die Eigentümer solcher Grundstücke, die von der Straße durch 
eine im Eigentum der Gemeinde oder des Trägers der Stra-
ßenbaulast stehende unbebaute Fläche getrennt sind, wenn 
der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht 
mehr als 10 Metern – bei besonders breiten Straßen nicht 
mehr als die Hälfte der Straßenbreite beträgt. Sind mehrere 
Straßenanlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, besteht eine 
gesamtschuldnerische Verantwortung. Bei einseitigen Geh-
wegen sind nur diejenigen Straßenanlieger zum Winterdienst 
verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg verläuft.
Wann und wie oft gestreut werden muss, hängt von der 
Wetterlage ab. Die Streupflichtsatzung der Gemeinde 
Schwaikheim schreibt vor, dass Gehwege werktags bis 7.00 
Uhr, sonn- und feiertags bis 8.00 Uhr geräumt bzw. gestreut 
sein müssen. Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr.

Wohin mit dem Schnee?
Bei Gehwegen an der Straße muss der Schnee auf dem 
restlichen Teil des Gehwegs angehäuft werden. Der Rand 
der Fahrbahn darf nur dann mitbenutzt werden, wenn der 
Platz nicht ausreicht. Keinesfalls darf Schnee einfach auf die 
Straße geschippt werden. Wenn keine Gehwege vorhanden 
sind, müssen entsprechende Flächen am Rand der Fahrbahn 
geräumt bzw. gestreut werden. Beim Eintreten von Tauwet-
ter müssen die Straßenrinnen und die Straßeneinläufe frei-
gehalten werden, damit das Schmelzwasser abfließen kann.

Richtig streuen
Verwenden Sie zum Streuen möglichst nur Splitt, Sand oder 
Granulat. Salz oder sonstige auftauende Stoffe dürfen nur 
gestreut werden, wenn Glätte nicht auf eine andere zumut-
bare Art beseitigt werden kann. Schnee, der mit Salz oder 
sonstigen auftauenden Stoffen vermischt ist, darf nicht in 
unmittelbare Nähe von Bäumen oder auf Grünflächen ge-
langen. Bitte denken Sie in dieser Jahreszeit auch an unsere 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und unterstützen Sie 
diese beim Winterdienst.

Hinweis an alle Autofahrer
Durch die große Zahl von Kraftfahrzeugen wird so gut wie 
in allen Wohnstraßen der Gemeinde auf der Fahrbahn ge-
parkt. Nach den gesetzlichen Vorschriften muss hierbei eine 
Fahrbahnbreite von 3 m freigehalten werden, so dass z. B. 
Versorgungs- und Notfallfahrzeuge (Rettungsdienst, Feuer-
wehr, Polizei) ungehindert durchfahren können. Das Nicht-
einhalten dieser Mindestbreite stellt eine Ordnungswidrig-
keit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.
Damit die Gemeinde den Winterdienst ohne Beeinträchtigun-
gen durchführen kann, wird eine Durchfahrbreite von min-
destens 3,50 m benötigt, da einerseits von den parkenden 
Fahrzeugen ein gewisser Sicherheitsabstand einzuhalten ist 
und andererseits der Schneepflug selbst bei schräggestellter 
Schaufel noch eine Breite von 3,10 m besitzt. Außerdem ver-
schmälert der bei Seite geschobene Schnee noch zusätzlich 
die Fahrbahn. Wenn die Durchfahrtsbreite von 3,50 m nicht 
eingehalten wird, kann der Winterdienst in den engen Wohn-
straßen der Gemeinde teilweise entweder gar nicht oder nur 
mit erheblichen Schwierigkeiten und Behinderungen durch-
geführt werden, wodurch wertvolle Zeit verloren geht.
Nach dem Straßengesetz für Baden-Württemberg sind die 
Gemeinden verpflichtet, Straßen innerhalb der geschlosse-
nen Ortslage im Rahmen des Zumutbaren bei Schneean-
häufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu 
bestreuen, soweit dies aus polizeilichen Gründen geboten 
ist. Dies bedeutet, dass die Gemeinde nur dort zur Räumung 
und Streuung verpflichtet ist, wo dies aufgrund der Ver-
kehrsbedeutung oder der jeweiligen Situation erforderlich 
ist, z. B. bei starken Steigungen oder wichtigen Kreuzungen. 
Die Mitarbeiter im Winterdienst sind angewiesen, in Stra-
ßen, die durch parkende Fahrzeuge zu eng sind, nicht zu 
räumen und zu streuen, da die Haftpflichtversicherung der 
Gemeinde bei Schadensereignissen in solchen Fällen eine 
Kostenübernahme ablehnt.
Autofahrer werden deshalb gebeten, auf der Fahrbahn so zu 
parken, dass eine ungehinderte Durchfahrt aller Fahrzeuge, 
insbesondere des Winterdienstes, möglich ist. Die Fahrzeuge 
sollten dabei möglichst nur auf einer Straßenseite geparkt 
werden, damit der Winterdienst nicht durch Zickzackkurse 
am zügigen Vorwärtskommen gehindert ist.

 
Information 
des Landratsamtes 
Rems-Murr-Kreis

Impfstützpunkte:  
Freies Impfen und After-Work-Impfung
Impfen ohne Termin in Welzheim, Backnang, Fellbach, 
Murrhardt / Aktuell wieder Biontech verfügbar /
After-Work-Impfen in Winnenden
Nachdem der erste Andrang auf die Impfstützpunkte im 
Landkreis vorbei ist, geben vier der sechs Impfstützpunkte im 
Rems-Murr-Kreis ihre Termine nun für Kurzentschlossene frei. 
Ab dem 11. Januar kann man sich dort spontan und ohne Ter-
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min die Corona-Impfung abholen – egal ob Erst-, Zweit- oder 
Booster-Impfung. Ziel ist es, ein niedrigschwelliges und flexib-
les Impfangebot auch im ländlichen Raum bereitzustellen.
Eine Besonderheit gilt im Impfstützpunkt Winnenden: Dort 
gibt es ab dem 11. Januar After-Work-Impfen, täglich von 
19.30 bis 20.30 Uhr, ebenfalls ohne Termin. Die Impfungen 
tagsüber finden in Winnenden weiterhin mit Terminverein-
barung statt. Auch im Stützpunkt Schorndorf wird weiterhin 
mit Termin geimpft. Einzelne spontane Impfungen können 
auch in Winnenden und Schorndorf verabreicht werden.
Wer lieber genau plant, kann weiterhin einen Termin an allen 
Impfstützpunkten online buchen: www.rems-murr-kreis.de/ 
kiz. Sollten an einem Impfstützpunkt Menschen mit und 
ohne Termin gleichzeitig ankommen, werden zuerst die ge-
buchten Termine bearbeitet.
Zudem steht wieder Biontech-Impfstoff zur Verfügung – al-
lerdings vorerst nur begrenzt: täglich werden pro Impfstütz-
punkt 60 Dosen Biontech geliefert. Diese werden vorrangig 
an Menschen unter 30, Schwangere und Stillende verimpft, 
da für diese Gruppen Moderna nicht zugelassen ist.

Praktische Informationen:
• Impfstützpunkt Welzheim:  

Montag bis Sonntag 10-15 Uhr, Postweg 2.
• Impfstützpunkt Backnang:  

Montag bis Sonntag 10-15 Uhr, Technikforum,  
Wilhelmstr. 32.

• Impfstützpunkt Fellbach:  
Montag bis Sonntag 10-15 Uhr, Alte Kelter,  
Untertürkheimer Straße 33. Der Impfstützpunkt ist im 
westlichen Teil der Alten Kelter.

• Impfstützpunkt Murrhardt:  
Montag bis Sonntag 10-15 Uhr, Festhalle,  
Helmut-Götz-Str. 3.

• Impfstützpunkt Winnenden:  
After-Work-Impfen Montag bis Sonntag 19.30-20.30 Uhr, 
Paulinenpflege, Linsenhalde 5.

Achtung: In allen Impfstützpunkten gibt es von 12.15 bis 
12.45 Uhr eine kurze Mittagspause.

AUS DEN 
GEMEINDERATSFRAKTIONEN

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Die Energiekosten steigen immer stärker.
Wir als Fraktion haben im letzten Jahr einen Antrag auf 
Unterstützung für sogenannte Balkon-Module gestellt. Ein 
„Normalhaushalt“ kann mit diesen Modulen ganz legal bis 
zu 20% an Strom einsparen. Die Kosten amortisieren sich 
nach 6 – 8 Jahren.

Eine Investition, die sich lohnt.
Die Gemeinde Schwaikheim fördert Ihre persönliche Strom-
erzeugung durch sogenannte Stecker-Fotovoltaikanlagen, 
auch Balkonmodule genannt, mit 200 Euro pro Haushalt.

Was sind Stecker-Fotovoltaikanlagen?
Sie haben einen Balkon oder eine Terrasse? Dann können 
Sie dort eigenen Solarstrom gewinnen und aktiver Teil der 
Energiewende werden. Die kleinen Fotovoltaiksysteme wer-
den oft auch Stecker-Solargeräte, Mini-Solaranlagen, Plug & 
Play-Solaranlage oder Balkonmodule genannt, weil sie sich 
beispielsweise an die Balkonbrüstung montieren lassen. Um 
eine "Anlage" im technischen Sinn handelt es sich dabei 
aber nicht, sondern eher um ein Strom erzeugendes Haus-
haltsgerät.

Was kann eine Stecker-Fotovoltaikanlage?
Der Strom aus dem Stecker-Solargerät fließt beispielswei-
se in die Steckdose am Balkon und von dort zu Fernseher, 
Kühlschrank und Waschmaschine, die an anderen Steckdo-
sen in der Wohnung eingestöpselt sind. Dabei dreht sich 
der Stromzähler langsamer. Reicht der Strom vom Balkon 
nicht für den Betrieb der Haushaltsgeräte aus, fließt einfach 
Strom vom Versorger aus dem Netz dazu. Wichtig ist, dass 
alle Stromkreise über einen gemeinsamen Zähler abgerech-
net werden.

Wie ist die Eignung einer solchen Anlage?
Grundsätzlich ist ein Stecker-Solargerät geeignet für Mieter 
(mit Zustimmung des Vermieters) und Wohnungsbesitzer 
mit
• einem Balkon,
• einer Terrasse,
• einer Dachfläche über der Wohnung oder vor dem Fenster.

Ist Ihnen das alles zu kompliziert?
Es gibt jede Menge Informationen im Internet. 
Oder Sie fragen die BürgerEnergie Schwaikheim.

Wenn Sie gerne sparen,
dann nutzen Sie jetzt die Möglichkeiten, lassen Sie sich Ihr 
Engagement von der Gemeinde zusätzlich fördern. Die För-
derrichtlinien und Anträge können über die Homepage der 
Gemeinde heruntergeladen werden.
https://www.schwaikheim.de/de/leben/
umweltschutz/foerderprogramme
Die Förderung kann von Privatpersonen und Unternehmen 
in Anspruch genommen werden.
Näheres finden Sie in den Richtlinien.
Wir wünschen uns eine zahlreiche Inanspruchnahme der 
Förderung.

Hinweise, Ideen, Ratschläge Ihrerseits?
Sehr gerne per E-Mail an: fraktion.gruene@posteo.de

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.

Molière

Personalie:
Unser Fraktionskollege, Gemeinde- und Kreisrat Wolfgang 
Kölz, wurde im Dezember 2021 durch einen Kreistagsbe-
schluss des Rems-Murr-Kreistags in den Verwaltungsrat 
der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR (AWRM) berufen. 
Zuvor war Wolfgang Kölz bereits von 1995 bis zum Jah-
re 2020, also insgesamt über 25 Jahre, Mitglied des Auf-
sichtsrats der KreisBauGesellschaft Waiblingen mbH und der 
Rems-Murr-Immobilien-Management GmbH (RMIM). Soll-
ten Sie Fragen oder Anregungen bzgl. der Abfallwirtschaft 
im Rems-Murr-Kreis, zur Tätigkeit der KreisBauGruppe, zu 
den Rems-Murr-Kliniken bzw. zur Gesundheitsversorgung 
im Rems-Murr-Kreis oder zu anderen Kreisthemen haben, 
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Wir nehmen uns gerne die Zeit, uns mit Ihren Anliegen zu 
beschäftigen.

Für die Fraktion Bundnis 90/Die Grünen
Karl-Heinz Jaworski
Fraktionsvorsitzender

Sie erreichen uns per E-Mail unter: 
fraktion.gruene@posteo.de
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 Foto: JJ

SPD Gemeinderatsfraktion -  
Neujahrsgrüße und Ausblick ins Jahr 2022
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir von der SPD-Gemeinderatsfraktion wünschen Ihnen ein 
glückliches und gesundes neues Jahr 2022.
Auch in 2022 wollen wir weiterhin für Sie da sein. Wir freu-
en uns sehr über Ihre Anregungen und Kritik. Seien Sie so 
frei und kommen Sie auf uns zu. So können wir mit Ihrer Hil-
fe Schwaikheim voranbringen und Lösungen für Ihre Ideen 
und Kritikpunkte entwickeln.
Mit Blick aufs neue Jahr möchten wir Ihnen kurz einen Aus-
blick über die anstehende Projekte im Gemeinderat geben:

• Großprojekt Baubetriebshof
• Planung „Neue Mitte II – attraktive Ortsentwicklung“
• Schaffung von ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen
• Modernisierung der Kläranlage und des Freibads
• Schulentwicklungsplanung – Sanierung und Ausbau 

Grundschule  
• Umsetzung Verkehrsentwicklungsmaßnahmen
• Bezahlbaren Wohnraum schaffen
• Sportentwicklungsplanung
• Ein sauberes Schwaikheim
• Schaffung eines Seniorennetzwerkes
• Klimaschutz
• Ein attraktives Einkaufsangebot mit Wochenmarkt

Dies sind nur Auszüge aus unseren kommunalpolitischen 
Themen für das Jahr 2022. Es gibt viel zu
erledigen, einiges wurde bereits in die Wege geleitet.
Wir freuen uns mit Ihnen diese spannenden
Themen dieses Jahr voranzubringen. In diesem Sinne: 
„Packen wir es an!“
Ihr Heiko Jung, stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

 
Heiko Jung Foto: SPD Schwaikheim

JUBILARE

Ihren Geburtstag feiern am:

Freitag, 14. Januar 2022
Ingeborg Bregler, Beethovenstr. 10, 85 Jahre
Walter Strecker, Amselweg 14, 80 Jahre
Hildegard Kley, Beethovenstr. 8, 75 Jahre

Montag, 17. Januar 2022
Gernot Schüle, Falkenstr. 4, 80 Jahre
Harald Stritzelberger, Schillerstr. 33, 70 Jahre

Dienstag, 18. Januar 2022
Waltraud Überrigler, Bühlgärten 27, 90 Jahre

Mittwoch, 19. Januar 2022
Sigrid Wiesner, Falkenstr. 10, 80 Jahre
Elisabetha Pilichos, Lindenstr. 3, 70 Jahre

Donnerstag, 20. Januar 2022
Paul Schüle, Holzgasse 11, 70 Jahre

Wir gratulieren unseren Jubilaren sehr herzlich und wün-
schen ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Hinweis: Sollten Sie keine Veröffentlichung Ihrer Jubiläen 
und Ehrentage wünschen, können Sie dieser jederzeit bei 
der Gemeinde Schwaikheim widersprechen.

GEMEINDEBÜCHEREI 
SCHWAIKHEIM

Unser Weihnachtsbücherbaum muss endlich raus!

 
 Foto: Bücherei

Länger als ein Jahr 
steht nun unser 
Weihnachtsbaum in 
der Bücherei. 
Je nach Saison wur-
de er neu dekoriert. 
Vom Weihnachts-
baum, über den 
Osterbaum, zum 
Sommerbaum und 
Herbstbaum. Jetzt ist 
die Zeit wirklich ge-
kommen, um ihn zu 
plündern!
Viele Bücher sind 
gestapelt worden… 
Wie stabil er wohl 
ist?
Am Freitag, den 14. 
Januar 2022 um 15 
Uhr ist der Startschuss für die Plünderung! Ziehen Sie ein-
fach Ihre Wunschbücher heraus und nehmen Sie gratis mit, 
so viel Sie tragen können! Für jeden ist etwas dabei – ob 
klein oder groß.
Aufgrund der derzeitigen Lage werden wir auf Abstand ach-
ten. Wir bitten um Geduld und Verständnis.

Aktuelle Corona-Regel
Derzeit gilt die 2G+ Regelung bei einem Büchereibesuch.
Der Zugang zur Bücherei ist nur mit einem Impf- oder Ge-
nesenennachweis möglich.
Zusätzlich wird ein aktueller negativer Antigen-Schnelltest 
benötigt.
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Ausgenommen von dieser Testnachweispflicht sind:
• Genesene/geimpfte Personen, die ihre Auffrischimpfung 

(„Booster“) erhalten haben.
• Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung 

(letzte erforderliche Einzelimpfung liegt max. 3 Monate 
zurück).

• Genesene, deren Infektion max. 3 Monate zurückliegt 
(Nachweis erforderlich).

• Schüler*innen bis einschl. 17 Jahre
Bitte beachten Sie, dass ein Nachweis für die Impfung nur 
noch mit einem QR-Code, ausgedruckt oder in der App, 
möglich ist.
Der gelbe Impfausweis ist nicht mehr ausreichend, da 
dieser fälschungsanfällig ist. Digitale Impfzertifikate sind in 
Apotheken erhältlich.
Medienrückgabe bitte über unsere neue Outdoor-Medien-
rückgabebox (rechts neben dem Eingang).
Für die Ausleihe vorbestellter Medien bitte klopfen!

Beachten Sie bitte die aktuellen Öffnungszeiten:

 
newpage� Grafik:�am

Montag: 15 – 18 Uhr
Mittwoch: 15 – 18 Uhr
Freitag: 10 – 13 Uhr
    15 – 18 Uhr

Gemeindebücherei 
Schwaikheim
Uhlandstr. 8
Eingang: Schubartstr. 11
71409 Schwaikheim
Tel. 07195 953840
www.schwaikheim.de/de/freizeit/
buecherei/
info@buecherei-schwaikheim.de
Medienkatalog: https://
gb-schwaikheim.lmscloud.net

JUGENDHAUS 
SCHWAIKHEIM

Öffnungszeiten des Jugendzentrums
Montag:  Termine nach Vereinbarung
Dienstag:  16:00 Uhr – 21:00 Uhr
Mittwoch: 14:30 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag: 16:00 Uhr – 21:00 Uhr
Freitag:  16:00 Uhr – 21:00 Uhr 
(jeden 1. Freitag im Monat bis 22:00 Uhr)

Kontaktdaten:
Jugendzentrum Schwaikheim 07195/137495
Eleni Tzima:
eleni.tzima@paulinenpflege.de, Tel. 0160/6196036
Michael Schuster:
michael.schuster@paulinenpflege.de, Tel. 0160/6196037

WISSENSWERTES

Das statistische Landesamt Baden-Württemberg 
informiert: Mikrozensus startete am 10. Januar 2022
Rund 55 000 Haushalte in der Befragung
Am 10. Januar startete bundesweit der Mikrozensus 2022. 
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg bittet hier-
für alle ausgewählten Haushalte um Unterstützung bei der 
Durchführung der größten jährlichen Haushaltserhebung in 

Deutschland. Über das ganze Jahr 2022 hinweg werden in 
mehr als 900 Gemeinden rund 55 000 in einer Stichprobe 
ausgewählte Haushalte in Baden-Württemberg zu ihren Le-
bensverhältnissen befragt. Dies sind rund ein Prozent der ins-
gesamt rund 5,2 Millionen (Mill.) Haushalte im Südwesten.
Was ist der Mikrozensus?
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und sozi-
alen Lage der Bevölkerung sowie den seit 1968 erhobenen 
Fragen der EU-weit durchgeführten Erhebung zur Arbeits-
marktbeteiligung werden seit 2020 zusätzlich Fragen der 
ebenfalls EU-weit durchgeführten Befragung zu Einkommen 
und Lebensbedingungen (SILC, »Statistics on Income and 
Living Conditions«) gestellt. Seit dem Jahr 2021 wird das 
Frageprogramm des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit 
durchgeführte Erhebung zur Internetnutzung in privaten 
Haushalten (IKT) ergänzt.
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine wichtige Infor-
mationsquelle zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen. Dabei geht es beispielsweise um Fragestellungen 
in welchen Familienkonstellationen Menschen leben, welche 
Bildungsabschlüsse von der Bevölkerung erworben wurden 
oder in welcher Erwerbssituation sie sind. 2022 wird die Erhe-
bung um Fragen zur Wohnsituation der Menschen ergänzt. 
Der Mikrozensus liefert somit auch Ergebnisse zu Fragen der 
Barrierefreiheit der Wohnsitze in Baden-Württemberg.
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die wirtschaftliche 
und soziale Veränderungen auslöst, ist der Mikrozensus von 
Bedeutung. Die Auskünfte der auskunftspflichtigen Haus-
halte helfen, die aktuelle Lage der Bevölkerung in Baden-
Württemberg abzubilden. Für den Mikrozensus sind dabei 
die Auskünfte von Menschen im Rentenalter, von Studieren-
den sowie von Erwerbslosen genauso wichtig wie die Anga-
ben von Angestellten oder Selbstständigen.
Wer wird für die Erhebung ausgewählt?
In einem mathematischen Zufallsverfahren werden zunächst 
Gebäude bzw. Gebäudeteile gezogen. Für die Ermittlung 
der Namen der Haushalte in den Gebäuden setzt das Sta-
tistische Landesamt vor Ort auch Erhebungsbeauftragte ein. 
Die Erhebungsbeauftragten können sich bei der Namenser-
mittlung mittels eines Ausweises als Beauftragte des Statisti-
schen Landesamtes Baden-Württemberg ausweisen. Für die 
zufällig ausgewählten Haushaltebesteht Auskunftspflicht. Sie 
werden innerhalb von maximal fünf aufeinander folgenden 
Jahren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus befragt.
Wie läuft die Befragung ab?
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschrei-
ben des Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs 
vor. Darin sind die Zugangsdaten für die Meldung über das 
Internet enthalten. Alternativ besteht die Möglichkeit, der 
Auskunftspflicht durch ein Telefoninterview mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Statistischen Landesamts 
nachzukommen, oder einen Papierbogen auszufüllen. Eine 
volljährige Person kann die Auskünfte für alle Haushaltsmit-
glieder erteilen.
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhal-
tung und dem Datenschutz und werden weder an Dritte 
weitergegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prü-
fung der Daten im Statistischen Landesamt werden diese 
anonymisiert und zu aggregierten Landes- und Regionaler-
gebnissen weiterverarbeitet.

Winter-Kultur-Tage 2022: Planung ja, aber auf Sicht 

Wiederaufnahme der Kulturreihe entsprechend 
der Corona-Situation
Die Vorbereitungen für die Winter-Kultur-Tage 2022 im 
Schwäbischen Wald sind getroffen: geplant sind 11 Veran-
staltungen an 9 Spielorten in der Zeit von Ende Januar bis 
Anfang April. 
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Aufgrund der vierten Corona-Welle haben sich die Verant-
wortlichen für eine „Organisation auf Sicht“ entschieden.

„In Anbetracht der noch immer kritischen Pandemie-Lage, 
die auch unsere Kliniken extrem belastet, haben wir die Pla-
nung der Winter-Kultur-Tage 2022 angepasst“, sagt der Vor-
sitzende des Schwäbischer Wald Tourismus, Landrat Dr. Ri-
chard Sigel. „Um für Gäste und KünstlerInnen alle Optionen 
offen zu halten, werden wir uns schrittweise herantasten. 
Wo es möglich ist, sollen Veranstaltungen stattfinden, aber 
die Sicherheit und der Schutz unserer Besucherinnen und Be-
sucher steht an erster Stelle“, so der Landrat. „Sofern es die 
Situation erlaubt, soll eine Vorschau zu den Veranstaltungen 
der Spielorte im Internet unter www.winterkulturtage.de 
und www.schwaebischerwald.com veröffentlicht werden.“ 
Beschlossen sei bereits, die große Eröffnungsgala von Ende 
Januar auf Anfang April zu verschieben. Sie soll erstmals als 
„Abschluss-Gala“ in Auenwald angeboten werden.

Die Entscheidung fiel im Winterkultur Programm-Aus-
schuss, dem die Bürgermeister Ernst (Auenwald), Jäger 
(Großerlach), Mößner (Murrhardt) und Zahn (Sulzbach an 
der Murr) angehören. „Die Winter-Kultur-Tage sind bereits 
seit 2009 ein Flaggschiff in der Präsentation des kulturellen 
Angebots im Schwäbischen Wald. Insbesondere die Eröff-
nungsgala gilt als Geheimtipp und Markenzeichen. Wir hof-
fen und wünschen uns, dass die Kulturreihe 2022 wieder 
starten kann, wollen aber mit der gebotenen Vernunft auf 
die Pandemielage reagieren“, so die Bürgermeister. Ausge-
feilte Hygienekonzepte lägen vor und könnten auch weiter 
angepasst werden. Entscheidend sei nun die weitere Ent-
wicklung der Pandemie.

Landespreis für Heimatforschung 
Baden-Württemberg

THEMEN

· Orts-, Regional- und Landesgeschichte 

 auch im Hinblick auf ein zusammenwachsendes Europa

· Neue Heimat in Baden-Württemberg

· Heimatmuseen, Heimatforschung

· Natur und Naturschutz, Landschaftsschutz, Umweltschutz

· Entwicklung und Geschichte von Technik und Industrie

· Denkmalschutz, Dorferneuerung, Stadterneuerung

· Kunst und Architektur

· Dialektforschung, Literatur, Brauchtum

· Volksmusik, Volkstanz, Tracht

· Bevölkerung und Minderheiten

· Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung

PREISE

Das Preis besteht aus

· einem 1. Preis zu 5.000 Euro,

· zwei 2. Preisen zu je 2.500 Euro,

· einem Jugendförderpreis zu 2.500 Euro  

 (kann ggf. geteilt werden),

· einem Schülerpreis zu 2.500 Euro 

 (kann ggf. geteilt werden) und

· einem Preis „Heimatforschung digital“ zu 2.500 Euro.

Zusätzlich können Anerkennungsurkunden erteilt werden.

EINSENDESCHLUSS

Einsendeschluss ist der 30. April 2022

(Schülerpreis: 31. Mai 2022)

STIFTER

Land Baden-Württemberg

in Zusammenarbeit mit dem Landesausschuss 

Heimatpflege Baden-Württemberg

ORGANISATION

Ministerium für Wissenschaft,  

Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Referat 55 

Königstraße 46

70173 Stuttgart

DOKUMENTATION

Haus der Geschichte  

Baden-Württemberg

Die Präsentation der Preisträgerinnen und Preisträger 
erfolgt mit freundlicher Unterstützung von 

Ausschreibung 2022

www.landespreis-fuer-heimatforschung.de

NOTFALLDIENSTE
Wichtige Rufnummern
Feuerwehr   112 
Polizei  110
Polizeiposten Schwaikheim  07195/969030
Polizeirevier Winnenden  07195/6940

Strom
Süwag (KAWAG)-Störungsdienst    07144/266-233
bei Störungen im Stromnetzverteiler 
bei defekter Straßenbeleuchtung  07144/266-300

Gas
Störungshotline Netze BW GmbH 
(kostenfrei)  0800/3629447

Wasser
Störung in der Wasserversorgung  07195/58250
Krankenwagen des DRK  112
Bestattungen: Laible  07195/5555

Ärzte für Waiblingen und Umgebung
Allgemeiner Notfalldienst
Winnenden: Allgemeine Notfallpraxis am Rems-Murr-
Klinikum Winnenden, Am Jakobsweg 1, Winnenden. 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 18 bis 24 Uhr, Mitt-
woch und Freitag: 14 bis 24 Uhr, Samstag, Sonntag und 
feiertags 8 bis 24 Uhr, Telefon 0 71 95  9 79 79 00. 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (auch Augenärzte, 
Kinderärzte und HNO-Ärzte)
Sollten Sie außerhalb der Sprechzeiten Ihres Arztes 
ärztliche Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den ärztli-
chen Bereitschaftsdienst unter 116 117 an.

Notruf Rettungsdienst / Notarzt
In einem akuten Notfall oder bei Verdacht auf eine 
unmittelbar lebensbedrohende Erkrankung wählen 
Sie bitte immer umgehend die Notrufnummer 112.

Schlaganfall-Notruf
Rems-Murr-Klinikum Winnenden unter Telefon 112.

Krebsberatungsstelle Rems-Murr
Psychoonkologische und sozialrechtliche Beratung für 
Betroffene und Angehörige, Am Jakobsweg 1 (Haus 3), 
71364 Winnenden, Tel. 07195-591-52470

Augenärzte:
Notfallpraxis am Katharinenhospital, Stuttgart, Kriegsbergstr. 
60 oder unter Telefon: 116 117 (bundesweit ohne Vorwahl).

HNO-Ärzte:
Ärztliche Bereitschaftsdienstvermittlung unter Tel. 116 117 
(bundesweit ohne Vorwahl).

Kinderärzte:
Zentraler kinder- und jugendärztlicher Notfalldienst: werk-
tags von 18 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und feiertags 
8 bis 20 Uhr in den Ambulanzräumen der Kinder- und Ju-
gendmedizin im Rems-Murr-Klinikum, Am Jakobsweg 1, 
Winnenden. Ärztliche Bereitschaftsdienstvermittlung auch 
unter Tel. 116 117 (bundesweit ohne Vorwahl).

Zahnärzte:
Jeweils von 10.00 bis 11.00 Uhr und von 17.00 bis 18.00 
Uhr, zentrale Notfalldienstansage über Anrufbeantworter: 
0711 7 87 77 44.
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Arbeitslosmeldung: Ab dem 1. Januar 2022 
auch online möglich
Ab dem 01.01.2022 können sich Kundinnen und Kun-
den auch mit ihrem Personalausweis mit Online-Aus-
weisfunktion arbeitslos melden. Der neue eService ist 
ein weiteres digitales Angebot der Bundesagentur für 
Arbeit und macht ein persönliches Erscheinen für die 
Arbeitslosmeldung nicht mehr zwingend erforderlich.
Sich online arbeitsuchend melden, auf elektronischem Weg 
einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen und online einen 
Beratungstermin vereinbaren: Diese eService-Angebote der 
Bundesagentur für Arbeit werden ab dem 1. Januar 2022 
um ein weiteres digitales Angebot ergänzt, das einen durch-
gängigen Online-Prozess ermöglicht. Mit der elektronischen 
Arbeitslosmeldung können sich Kundinnen und Kunden zu 
Beginn des neuen Jahres im Bereich der Arbeitslosenversi-
cherung rund um die Uhr und ortsunabhängig arbeitslos 
melden. Ab dem 1. Januar 2022 ist die elektronische Ar-
beitslosmeldung der persönlichen Arbeitslosmeldung gleich-
gestellt. Bisher war ein persönliches Erscheinen zwingend 
erforderlich.

Wie bei der persönlichen Arbeitslosmeldung braucht es auch 
bei der Online-Arbeitslosmeldung einen Identifikationsnach-
weis.

Die Identifikation erfolgt dabei mit dem Personalausweis 
mit aktiver Online-Ausweisfunktion oder mit einem ande-
ren elektronischen Identifikationsnachweis: einem elektroni-
schen Aufenthaltstitel, einer eID-Karte oder einem Ausweis 
eines EU-/EWR-Mitgliedslandes mit Online-Ausweisfunktion.
Als Alternative zur Online-Meldung bleibt die persönliche 
Arbeitslosmeldung auch weiterhin bestehen.

Nähere Informationen zur Online-Arbeitslosmeldung, der 
Online-Identifikation und den technischen Voraussetzungen 
gibt es unter:
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden

Informationen aus der Agentur für Arbeit
Verlängerung von Sonderregelungen 
zum Kurzarbeitergeld (KUG) bis zum 31.03.2022
Vor allem wurden der erleichterte Zugang zum Kurz-
arbeitergeld, der Anspruch auf erhöhte Leistungssät-
ze und die Hinzuverdienstmöglichkeiten während der 
Kurzarbeit bis zum 31. März 2022 verlängert.
Bis zum 31. März wird es weiterhin einen erleichterten 
Zugang zum Kurzarbeitergeld geben
• Die Zahl der Beschäftigten, die im Betrieb vom Arbeits-

ausfall betroffen sein müssen, bleibt bis zum 31.03.2022 
abgesenkt: von mindestens einem Drittel auf mindestens 
zehn Prozent.

• Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor der Ge-
währung von konjunkturellem Kurzarbeitergeld und 
Saison-Kurzarbeitergeld wird bis 31.03.2022 vollständig 
verzichtet.

• Der Zugang für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer zum Kurzarbeitergeld bleibt bis zum 31. März 
2022 möglich.

• Arbeitgebern werden die Sozialversicherungsbeiträge 
für die ausgefallenen Arbeitsstunden ab Januar bis zum 
31.03.2022 zur Hälfte erstattet 

Die maximale Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes 
kann sich auf 24 Monate verlängern
Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist bis zu 12 Monate möglich. 
Die Bezugsdauer für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum Ablauf des 31. 
März 2021 entstanden ist, verlängert sich auf maximal 24 
Monate, längstens bis Ablauf des 31. März 2022.

Tierärztlicher Notdienst Rems-Murr-Kreis

Samstag, 15. Januar und Sonntag, 16. Januar
– Kein geregelter Notdienst – 

In Notfällen wenden Sie sich bitte an die Kleintierklinik  
in Ludwigsburg-Oßweil: Tel. 07141/ 299 90 30, 
www.kleintierklinik-lb.de

Apotheken
Samstag, 15. Januar 2022
Trauben Apotheke am Seeplatz Korb
Seestr. 14
71404 Korb im Remstal
Tel.: 07151/ 31 5 65

Sonntag, 16. Januar 2022
Bahnhof-Apotheke Schwaikheim
Ludwigsburger Str. 3
71409 Schwaikheim
Tel.: 07195/ 51 5 33

Sozialstation/Nachbarschaftshilfe
Die Sozialstation ist zentral unter der Telefonnummer 
0 71 95 / 95 08 99 zu erreichen. Bei Abwesenheit sprechen 
Sie bitte auf den Anrufbeantworter.

Telefonseelsorge
Tag und Nacht erreichbar unter der Telefonnummer 
0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222.

Deutscher Kinderschutzbund
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Schorndorf/
Waiblingen e.V., Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern in 
Not, Karlstr. 19, 73614 Schorndorf, Tel. 0 71 81/88 77 17

Frauenhaus - DRK-Kreisverband  
Rems-Murr e. V.
Das Frauen- und Kinderschutzhaus Rems-Murr ist erreich-
bar unter Tel. 0 71 91/9 30 86 55, per E-Mail an frauen-
haus@drk-rems-murr.de sowie per Fax 0 71 91/9 30 78 59. 
Unter diesen Kontaktdaten können Termine im Backnanger 
und im Schorndorfer Beratungsbüro vereinbart werden. In 
den Nachtstunden und am Wochenende sind wir über das 
Polizeirevier Schorndorf, Tel. 0 71 81/204-0, erreichbar.

NOTFALLDIENSTE

Impressum 

Herausgeber:  
Gemeinde Schwaikheim

Druck und Verlag: Nussbaum Medi-
en Weil der Stadt GmbH & Co. KG,  
Merklinger Str. 20,  
71263 Weil der Stadt,  
Telefon 07033 525-0,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarun-
gen und mitteilungen: 
Bürgermeisterin Frau Dr. Astrid Loff, 
Marktplatz 2-4, 71409 Schwaikheim, 
oder ihre Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigen-
teil:  Klaus Nussbaum, Opelstraße 
29, 68789 St. Leon-Rot 

InformATIonen

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de
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Anspruch auf erhöhte Leistungssätze
Das Kurzarbeitergeld wird für alle Arbeitnehmerinnen oder Ar-
beitnehmer in Kurzarbeit, die einen Entgeltausfall von mindes-
tens 50 Prozent haben, von Januar 2022 bis März 2022 wei-
terhin aufgestockt. Ab dem vierten Bezugsmonat – gerechnet 
ab März 2020 – auf 70 Prozent (77 Prozent für Haushalte mit 
Kindern), ab dem siebten Monat auf 80 Prozent (87 Prozent 
für Haushalte mit Kindern) des entfallenen Nettoentgelts.
Hinzuverdienstmöglichkeiten
Bis 31. März 2022 ist es während der Kurzarbeit weiterhin 
möglich, in einem seit Beginn der Kurzarbeit neu aufgenom-
men Minijob nach § 8 Abs. 1 Nummer 1 SGB IV ohne An-
rechnung hinzuzuverdienen.
Wichtig: Ab 01.04.2022 gelten dann die allgemeinen 
KUG Regelungen wieder für alle Betriebe unabhängig 
des Beginns der Kurzarbeit.
Weiterbildung während Kurzarbeit
Wenn die Beschäftigten während der Kurzarbeit an einer 
– unter bestimmten Voraussetzungen – geförderten beruf-
lichen Weiterbildung teilnehmen, werden die Sozialversiche-
rungsbeiträge ebenfalls zur Hälfte erstattet. Das heißt, die 
Sozialversicherungsbeiträge werden für diese Beschäftigten 
bis März 2022 voll übernommen. Die BA empfiehlt Unter-
nehmen, die ihre Beschäftigten während der Kurzarbeit qua-
lifizieren wollen, vor Beginn der Qualifizierung den Arbeitge-
ber-Service der regionalen Arbeitsagentur zu kontaktieren.
Die wichtigsten Informationen zum Kurzarbeitergeld und 
zur Qualifizierung während Kurzarbeit sind auf der Seite der 
Bundesagentur für Arbeit zusammengestellt:
www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit,
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/
foerderung-von-weiterbildung

Tageseltern Winnenden und
Umgebung e.V.

Betreuung in der Kindertagespflege
Gemeinsam die Welt entdecken - 
Betreuungsmöglichkeiten
Kindertagespflege bietet dem einzelnen Tageskind in der 
kleinen Kindergruppe stabile Bindung zu einer Tagespflege-
person. Hier findet Ihr Kind eine familiäre, flexible und för-
dernde Betreuung. Wir beraten Sie gerne über Betreuungs-
möglichkeiten für Ihr Kind.
Familie und Beruf vereinbaren - Tagesmutter werden
Sie haben Freude an Kindern und möchten Kinder in ihrer 
Entwicklung begleiten und fördern? Werden Sie Tagespfle-
geperson und gründen Sie Ihre eigene Tagespflegestelle. Wir 
beraten Sie gerne hinsichtlich Voraussetzungen, Qualifikati-
on und Rahmenbedingungen.
Unsere Fachberaterinnen der Kindertagespflege sind wäh-
rend unserer Sprechzeiten montags 18 – 19 Uhr und don-
nerstags 9 – 11 Uhr telefonisch sowie per E-Mail erreichbar.
Tageseltern Winnenden und Umgebung e.V.
Mühltorstraße 25, 71364 Winnenden
07195 97 93 -79/ -78/ -77
info@tageseltern-winnenden.de
www.tageseltern-winnenden.de

Abfallwirtschaft
Rems-Murr AöR

Kartonagensammlung der AWRM ist in vollem Gange
Bei einigen Haushalten wurden bereits Kartonagen mitge-
nommen, in manchen Städten und Gemeinden steht die 
Sammlung der AWRM noch bevor.

Auch wenn die Mehrheit derjenigen, die das Serviceangebot 
der Kartonagenmitnahme nutzen, das mitzunehmende Ma-
terial so bereitstellt, dass unproblematisch eingeladen wer-
den kann, bitten die AWRM und der zuständige Entsorger 
nochmals darum die Kartonagen entweder zu bündeln oder 
ineinander gesteckt neben die Blaue Tonne zu stellen. So 
kann die Abfuhr reibungslos durchgeführt werden.
Ein weiterer Hinweis der AWRM betrifft die Logistik der 
Abholung. Wer nach der Leerung der Blauen Tonne noch 
Kartonagen vorfindet, braucht keine Angst zu haben, dass 
diese stehen bleiben. Zur Abholung der Kartonagen wird ein 
zweites Fahrzeug eingesetzt, welches teilweise zeitversetzt 
die Abfuhrbezirke anfährt. Bei der Kartonagensammlung 
handelt es sich um ein zunächst zeitlich befristetes Angebot 
der AWRM, welches insbesondere dazu dienen soll die Con-
tainerstandorte, die in der Hauptsache zur Entsorgung von 
Altpapier vorgesehen sind, zu entlasten.
Nähere Informationen findet man auch auf der Internetseite 
der AWRM unter www.awrm.de.
Fragen?
Die AWRM-Abfallberatung ist unter Tel. 07151/501-9535 
oder per E-Mail info@awrm.de zu erreichen.

Weihnachtsbäume werden abgeholt
Nicht nur die Leerung von Mülltonnen, auch die alljährliche 
Abholung von Weihnachtsbäumen gehört zum Service der 
AWRM. Damit man mit dem abgeschmückten Tannenbaum 
keine allzu weiten Wege zurücklegen muss, wird dieser vor 
Ort abgeholt. Einfach dort bereitlegen, wo sonst auch die 
Mülltonnen zur Leerung bereitgestellt werden.
Bereits ab sechs Uhr morgens sind die Sammelfahrzeuge am 
jeweiligen Abholtag unterwegs. Am besten legt man die ab-
zuholenden Bäume daher bereits am Vorabend bereit. Grö-
ßere Zweige oder bereits zerkleinerte Bäume werden auch 
mitgenommen. Allerdings nur dann, wenn das Material 
gebündelt ist. Die AWRM bittet darum hierfür Naturfaser-
schnur zu verwenden.
Alles, was zur Abholung bereitgelegt wird, muss abge-
schmückt sein. Das heißt, Bäume mit Fremdstoffen wie zum 
Beispiel Lametta und dergleichen bleiben liegen. Ausgedien-
te Adventskränze oder auch kleinere Tannengestecke kön-
nen über die Biotonne entsorgt werden. Aber auch hier gilt, 
dass alle Stoffe, die den Verwertungsprozess stören, ent-
fernt werden müssen.
Abgeschmückte Bäume können kostenlos auch bei den 
Häckselplätzen der AWRM oder auf den Grüngutsammel-
plätzen der Deponien abgegeben werden. Die Adressen und 
Öffnungszeiten können dem Abfallwegweiser der AWRM, 
der AWRM-Internetseite (www.awrm.de) oder der Abfall-
App der AWRM entnommen werden.
Noch Fragen? Die Abfallberatung erreichen Sie telefonisch 
unter 07151/501 9535, per E-Mail unter info@awrm.de.

VOLKSHOCHSCHULE 
WINNENDEN 
LEUTENBACH 
SCHWAIKHEIM

Geschäftsstelle
Winnenden, Marktstr. 47, Telefon 07195 1070-0, 
info@vhs-winnenden.de

Öffnungszeiten Servicebüro
Montag bis Freitag 08.30 bis 12.00 Uhr
Montag und Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Rund um die Uhr: www.vhs-winnenden.de
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Infos rund um die vhs auch bei Facebook: 
www.facebook.com/vhswinnenden

Das vhs-Team wünscht Ihnen einen guten Start  
ins neue Jahr!

Kurse des Frühjahrssemesters jetzt schon auf 
www.vhs-winnenden.de 
Anfang nächster Woche erscheint unser neues Programm-
heft. Die Kurse sind bereits online, Anmeldungen sind jeder-
zeit möglich.

Corona-Infos: Was gilt an der vhs?
Sie möchten wissen, unter welchen Bedingungen Ihr Kurs 
stattfindet?  In unseren Corona-Infos unter www.vhs-win-
nenden.de finden Sie immer die aktuellen Regeln.

Unsere aktuellen Kurse und Veranstaltungen

Online: Die „Alternative für Deutschland“ –  
extrem konservativ oder rechtsextrem?
Gegründet 2013 als EU-skeptische und rechtsliberale Par-
tei erlebte die „Alternative für Deutschland“ einen ideolo-
gischen und personellen Wandel hin zu einer rechtspopu-
listischen und in Teilen rechtsextremen Partei, die vor der 
Einstufung als „Verdachtsfall“ durch das Bundesamt für 
Verfassungsschutz steht. Doch was verbirgt sich inhaltlich 
dahinter? Vortrag von Dr. Rolf Frankenberger, Mittwoch, 
19. Januar, 19.30 – 21.00 Uhr, gebührenfrei, Anmeldung 
erforderlich. (21H10025)

Italienische Traumlandschaften –  
Amalfiküste, Golf von Neapel & Cilento
Vortrag von Dr. Rolf Beck, Mittwoch, 19. Januar, 
19.30 – 21.00 Uhr, vhs Marktstraße, Abendkasse.

Klartext reden!
Sagen Sie klipp und klar, was Sie meinen - und Sie bekom-
men, was Sie wollen. Regina Schulz, Donnerstag, 20. Januar, 
19.00 – 20.30 Uhr, vhs Wiesenstraße. (21H50160)

Büroorganisation, Zeit- und Ablagemanagement
Sabine Wöhrstein, 22. Januar, 9.00 – 16.00 Uhr, 
vhs Wiesenstraße. (21H50199)

ADHS: Philipp zappelt und Lieschen träumt
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) ist 
eine der am häufigsten bei Kindern und Jugendlichen auf-
tretenden Verhaltensauffälligkeiten. Constanze Göpfrich in-
formiert. In Kooperation mit PTE Waiblingen. Samstag, 22. 
Januar, 09.00 – 12.00 Uhr, PTE Waiblingen. (21H10517)

Kultur mit Biss 2022 in Schwaikheim
Auf dem Programm der Kulturreihe der Volkshochschule 
und der Gemeinde Schwaikheim stehen im Januar das Le-
sekonzert „Wine, women and crime“ mit Biggi Binder, Bar-
bara Gräsle und Barbara Stoll, im Februar der „FireAbend“ 
mit Thomas Weber und dem Gitarristen James Geier und im 
März der Mythos Marlene Dietrich mit  Patricia Prawit. Kar-
ten sind auf der Internetseite www.vhs-winnenden.de 
unter dem Stichwort „Kultur mit Biss“ erhältlich.

Gärten um Marrakech, Teil 2 - Online
Gartenanlagen aus dem 12. Jahrhundert, die Menara- und 
Agdal-Gärten vor den Toren der Stadt sowie André Hellers 
ANIMA-Garten sind Themen dieses Vortrags. Andrea Welz, 
Mittwoch, 9. Februar, 18.30 – 20.00 Uhr. (21H20206)

Weltmuseen kommen ins Haus –  
die Gemäldegalerie Berlin - Online
Virtueller Museumsspaziergang mit Ulla Groha, Donnerstag, 
20. Januar, 18.30 – 20.30 Uhr. (21H20202)

Extremismus und Literatur: Gewalt gegen Bücher - 
Online
Im Rahmen des Vortrags soll eine kurze Geschichte der Bü-
chervernichtung erzählt werden, die ihren letzten Schwer-
punkt in der Gegenwart hat: Warum verbrennt man Bücher? 
Was erhoffen sich die Brandstifter? Wie reagieren Betroffe-
ne? Wer will davon profitieren? Martin Baier, Mittwoch, 2. 
Februar, 19.00 – 20.30 Uhr. (21H20152)

Führung im Privatmuseum Karl Ulrich Nuss
Zu sehen ist, was in der schwäbischen Malerei des 20. Jahr-
hunderts Rang und Namen hat. Führung mit Dr. Katja Nell-
mann, Freitag, 21. Januar, 15.00 – 16.30 Uhr, Hauptstraße 
19, Weinstadt-Strümpfelbach, eigene Anreise. (21H20256)

Die Bildbearbeitungssoftware Adobe Lightroom – 
Grundlagen und Alternativen
In Kooperation mit der vhs Unteres Remstal. Dominik Hatt, 
Freitag, 21. und Samstag, 22. Januar, 14.00 – 17.15 Uhr, 
vhs Unteres Remstal, Eisenbahnstr. 23, Fellbach. (21H25060)

 
 Foto: dolvita/pixabay

Mi casa es su casa:  
Kochen auf mexikanisch
Mit Lucero López Ibarra, 
Samstag, 22. Januar, 
9.30 – 13.00 Uhr, 
Küche der Albertville-Real-
schule. (21H3102)

Faszien und Muskulatur im Einklang
Angelika Schmidt zeigt effektive Elastizitäts-, Stütz-, Regene-
rations- und Dehnübungen, die man zuhause durchführen 
kann. Sonntag, 16. Januar, 14.00 – 17.00 Uhr, vhs Markt-
straße. (21H33542)

Online: Rückenschmerzen – 
Ursachen, Symptome und Therapie
Dr. Christoph Wierscher berichtet über sinnvolle Maßnah-
men unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse der 
Schmerzforschung. Donnerstag, 20. Januar, 19.00 – 21.00 
Uhr, in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg. (21H30001-O)

Dänisch mit Vorkenntnissen – A1
Eva Lykke Pedersen-Windisch, 4 Termine, montags, ab 17. 
Januar, 18.00 – 19.30 Uhr, Geschwister-Scholl-Realschule. 
(21H46104)

Italienisch ohne Vorkenntnisse – A1
Kompaktkurs für die Reise, Ernesta Pichierri, Samstag, 5. Fe-
bruar, 10.00 – 17.00 Uhr, vhs Marktstraße. (21H44001)

Online: Excel-Aufbaukurs: Funktionen, 
WENN, VERWEIS, Verschachtelung
Máté Schäfer, Freitag, 21. Januar, 18.30 – 21.30 Uhr. 
(21H53270)

Junge vhs

Wraps, Burritos und Crêpes für Kids von 8 bis 11 Jahren
Hier könnt Ihr lernen, wie man schnell eine einfache und 
gleichzeitig sehr leckere Mahlzeit zubereitet. Viola Berret-
toni, Samstag, 29. Januar, 10.00 – 12.15 Uhr, Küche der 
Albertville-Realschule. (21H63120)

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
SCHWAIKHEIM

Dienstplan
Fr., 14.01., 20:00, G3 Unterweisung Atemschutz
Fr., 21.01., 20:00, G4 Unterweisung Atemschutz
Fr., 28.01., 20:00, G1 Unterweisung Atemschutz
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Sonntag, 16. Januar 2022
10.30 Uhr Eucharistiefeier

� � � � � � � � � Grafik:�T.�Reusch

 
 

18.00 Uhr Auszeit
Montag, 17. Januar 2022
19.00 Uhr Sozialausschuss
Dienstag, 18. Januar 2022
Der ökum. Seniorennachmittag im Jakobus-Haus ist abgesagt.
19.00 Uhr Kindergottesdienst-Team
Mittwoch, 19. Januar 2022
19.30 Uhr KGR-Sitzung online
Freitag, 21. Januar 2022
9.00 Uhr Eucharistiefeier

-------------------------------------------------------------------
Gottesdienste in Bittenfeld
Sonntag, 16.1., 9.00 Uhr Eucharistiefeier

-------------------------------------------------------------------
Maskenpflicht im Gottesdienst
Alle Personen im Gottesdienst müssen eine „medizinische 
Maske“ tragen. Als solche gelten OP-Masken (Einwegmas-
ken), oder Masken des Standards KN95/N95 oder FFP2. Soll-
ten Sie keine entsprechende Maske dabeihaben, können Sie 
sich gerne an unsere Ordner*innen wenden.

Kindergottesdienst

Am Sonntag, 23. Januar 2022 ist um 10.30 Uhr Kinder- 
gottesdienst im Gemeindesaal.
Wir laden alle Kindergarten- und Grundschulkinder herzlich ein.

Matthäus-Gemeinde

Evangelische Freikirche Schwaikheim, 
Max-Eyth-Str. 9 (Industriegebiet)
Homepage: www.mgschwaikheim.de
Freitag, 14. Januar
17:30 – 19:00 Uhr Jungschar 
für alle Kids zwischen 7 und 13 Jahren
Ein echter Höhepunkt für alle Kinder mit Spannung, Spaß, 
Action, Bibel und Spielen.
19:45 Uhr „Jaytea“ – 
Jugendtreff für alle Teens ab 14 Jahren
mit Action, Input und Freunden. Sei dabei! Infos unter: 
www.jaytea.de
Sonntag, 16. Januar
10:00 Uhr Gottesdienst vor Ort und Live-Übertragung
Wir laden herzlich zu unserem Hybrid-Gottesdienst ein!
Wir wollen gemeinsam mit einer begrenzten Anzahl an  
Besuchern im Gemeindehaus den Gottesdienst zusammen 
feiern. Um vor Ort dabei zu sein, ist eine Anmeldung über 
die oben genannte Homepage erforderlich.
Außerdem freuen wir uns, dass auch der Kindergottesdienst 
wieder starten kann. Für alle Kinder im Alter von 4 bis ca. 13 
Jahren gibt es ein Parallel-Programm während dem Gottes-
dienst, das je nach Wetter im Außenbereich stattfindet. 
Bitte auch hierfür die Kinder vorher anmelden.

Natürlich ist es weiterhin auch möglich, den Gottesdienst von 
zu Hause aus anzusehen. Das Zuschauen bleibt wie immer ganz 
einfach: Gehe hierzu auf www.mgschwaikheim.de/live, dort 
findet ihr die Live-Übertragung unseres Gottesdienstes.
Dienstag, 18. Januar
19:00 Uhr Gebetsabend
Herzliche Einladung zum Mitbeten für Menschen in Verant-
wortung an Schulen und in der Politik, für verfolgte Chris-
ten und gerne auch für alle anderen Anliegen sowie aktuelle 
Themen.
Herzliche Einladung zu allen Veranstaltungen!

Neuapostolische Kirche

Gottesdienste mittwochs und sonntags
12.01.22 Mittwoch 20.00 Uhr Gottesdienst
16.01.22 Samstag 9.30 Uhr Gottesdienst
19.01.22 Mittwoch 20.00 Uhr Gottesdienst 
23.01.22 Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst 
Donnerstags finden in Hohenacker 20.00 Uhr regelmäßig 
Gottesdienste statt
Sie finden uns im Internet unter: www. nak-sued.de

PARTEIEN

 CDU Gemeindeverband 
Schwaikheim

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

 
 Plakat: cdu-fb
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SPD Ortsverein Schwaikheim

Neujahrsgrüße 
„Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen.“ 
 Franz Kafka
In diesem Sinne wünscht Ihnen die Schwaikheimer SPD ein 
gesundes, erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2022.
Lassen Sie uns diese Wege gemeinsam gehen! 
Für die SPD
Alexander Bauer
Vorsitzender

 
v. l. n. r.: Heiko Jung, Ercan Seren, Alexander Bauer, 
Maria Douka, Bianka Bauer Foto: SPD Schwaikheim
Die Erreichbarkeiten der SPD Gemeinderatsfraktion:
Alexander Bauer, Tel. 07195 52202, 
bauer-spd@t-online.de
Maria Douka, Tel. 0157 83500043, 
mariadouka1@googlemail.com
Bianka Bauer, Tel. 07195 52202, 
Bianka.Bauer@t-online.de
Ercan Seren, Tel. 0176 62634031, 
ercanseren@hotmail.de
Heiko Jung, Tel. 07195 139533, 
Heikojung@gmx.de
Weitere Informationen finden Sie auch 
im Internet unter www.spd-schwaikheim.de oder auf 
Facebook /SPDSchwaikheim.

 Bündnis 90/Die Grünen
Ortsgruppe Schwaikheim

Lachen ist gesund und ...

 
� Grafik:�JJ

Lasst uns in diesem Sinne aufeinander zugehen.
Alles Gute im neuen Jahr.

Ihre grünen Schwaikheimer*innen
aus Fraktion und Partei

Aus der Partei

Grüne Termine

Einladung zum grünen Stammtisch digital
Montag, 17. Januar 2022 um 19 Uhr

„BauGB § 13b – Baubeschleunigung  
oder Flächenfraß?“ 
Der Paragraf wird in einigen unserer Gemeinden sehr  
intensiv genutzt. Gemeinsam mit Euch möchten wir über 
den sichtbaren Flächenfraß diskutieren. Es gilt Sinn und 
Unsinn des auslaufenden Paragrafen des Baugesetzbuches 
zu besprechen, denn er ist beides: Baubeschleunigung und 
Flächenfraß.Es gilt wertvolle Ackerböden zu erhalten. Dazu 
planen wir im Frühjahr eine Veranstaltung.
Teilnahme ohne Anmeldung über den Link 
https://gotomeet.me/GrueneWinnenden
Wir freuen uns auf interessierte Gäste.

Ihr schneller Draht
zu Ihrer direkt gewählten Landtagsabgeordneten im Wahl-
kreis Waiblingen von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag 
von Baden-Württemberg:
Swantje Sperling MdL, Swantje.Sperling@ 
gruene.landtag-bw.de

Grüne Jugend im Rems-Murr-Kreis
Die Beteiligung junger Menschen in der Politik ist ein zentra-
les Element für den Fortbestand der Demokratie. 
Ihr habt Lust etwas zu bewegen? Ihr wollt, dass Eure  
Meinung gehört wird? Macht mit bei der Grünen Jugend 
und meldet Euch unter vorstand@gjrm.de

Unseren Ortsverband
für die Gemeinden Winnenden, Schwaikheim, 
Leutenbach und Berglen erreichen Sie im Internet unter 
https://www.gruene-winnenden.de oder per E-Mail an 
info@gruene-winnenden.de

Die Vorsitzenden und Ansprechpartner
im Ortsverband Winnenden sind Jasmin Gehrke 
(jasmin@gruene-winnenden.de) und Daniel Baier
(daniel@gruene-winnenden.de), für Schwaikheim ist die
Ansprechpartnerin Ingrid Boegler 
(ingrid@boegler.de).

Verfasser: Joachim Babenschneider

Denkt an 
die umwelt

Foto: seb_ra/iStock/Thinkstock

Alte Zeitungen und 
Zeitschriften gehören 
nicht in den Müll, 
sondern zum Altpapier


